
Empfehlungen für die Wiederzulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen im Freistaat Sachsen 
(Auf der Grundlage des 6. Abschnittes des Infektionsschutzgesetzes und in Anlehnung an die aktuellen Empfehlungen  
des Robert Koch-Institutes sowie die aktuellen Empfehlungen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten im 
Freistaat Sachsen, aktualisiert: Januar 2007) 
 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähigkeit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen  

Postexpositionelle 
Chemo-bzw. Impf-
prophylaxe 

Cholera Stunden bis  
5 Tage 

Solange Erreger im 
Stuhl nachweisbar sind.  

Nach klinischer Genesung und 
drei negativen aufeinan-
derfolgenden Stuhlbefunden 
im Abstand von 1 bis 2 Tagen. 
Die erste Stuhlprobe frühestens 
24 Stunden nach Ende der An-
tibiotikatherapie. Schriftliches 
ärztl. Attest erforderlich. 
Ausscheider: wie bei Erkran-
kung nach 3 neg. Stuhlproben; 
Zulassung bedarf der Zustim-
mung des GA. 

5 Tage nach letztem  
Kontakt.  
Danach Zulassung nach  
3 neg. Stuhlbefunden im 
Abstand von 2 Tagen. 
Schriftliches ärztl. Attest 
erforderlich. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 

Diphtherie 2 bis 5 Tage, 
selten bis zu  
8 Tagen 

Solange der Erreger in 
Sekreten bzw. Wunden 
(Abstrich) nachweisbar 
ist;  
unter antibiotischer The-
rapie bis 4 Tage.  

Nach klin. Genesung und  
3 negativen Abstrichen im 
Abstand von jeweils 2 Tagen; 
erster Abstrich frühestens 24 
Std. nach Chemotherapieende. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 
Ausscheider: wie bei Erkran-
kung; Zulassung bedarf der Zu-
stimmung des GA.  

Nicht antimikrobiell be-
handelte Kontaktpersonen 
sind 7 Tage nach letztem 
Kontakt und bis zur Vorlage 
von 3 neg. Abstrichen (im 
Abstand von jeweils 2 Tagen) 
auszuschliessen. 
Antimikrobiell Behandelte: 
Zulassung ab 3. Tag nach 
Therapiebeginn. 

Für enge (auch geimpf-
te) Kontaktpersonen 
Prophylaxe mit Depot-
Penicillin G oder  
Erythromycin. 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der Diphthe-
rie im Freistaat Sachsen



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

EHEC 2 bis 10 Tage Solange Erreger im 
Stuhl ausgeschieden 
werden. 

Nach klinischer Genesung und 
3 neg. Stuhlproben im Abstand 
von je 2 Tagen. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 
Ausscheider: 
wie Erkrankung; bei länger-
dauernder Ausscheidung Zu-
lassung nur mit Zustimmung 
des GA. 

Besuchs- und Tätigkeitsver-
bot für Haushaltskontaktper-
sonen bis zum Vorliegen von 
1-2 negativen Stuhlbefun-
den. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der bakt. 
Darminfektionen im 
Freistaat Sachsen 

Bakterielle 
Enteritiden 
durch  
Salmonellen 
(außer S. typhi 
und  
S. paratyphi),  
Campylobacter, 
Yersinien,  
EPEC, ETEC  

 
 
 
5 bis 72 Std.  
 
 
 
2 bis 7 Tage 
2 bis 10 Tage 
 

Solange Erreger im 
Stuhl ausgeschieden 
werden.  

48 h nach Abklingen der  
klinischen Symptome. 
Durchführung mikrobiologi-
scher Stuhluntersuchungen im 
Ermessen des GA. 

Nicht erforderlich, solange 
keine enteritischen Symp-
tome auftreten. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt.  
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der bakt. 
Darminfektionen im 
Freistaat Sachsen 

Parasitäre En-
teritiden durch 
Cryptosporidi-
um parvum,  
Giardia lamblia  

 
 
 
1-12 Tage 
1-10 Wochen 
 

Solange Erreger im 
Stuhl ausgeschieden 
werden. 

48 h nach Abklingen der klini-
schen Symptome.  
Durchführung mikrobiologi-
scher Stuhluntersuchungen 
nach Festlegung des GA. 

Nicht erforderlich, solange 
keine enteritischen Symp- 
tome auftreten. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der parasi-
tären Darminfektionen 
im Freistaat Sachsen 

 



 

Krankheit Inkubations- 
zeit 

Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Virale Enteri-
tiden durch 
Adenoviren, 
Astroviren, 
Enteroviren, 
Noroviren, 
Rotaviren 
 

 
 
3 bis 10 Tage 
1 bis 4 Tage 
7 bis 14 Tage 
1 bis 3 Tage 
1 bis 3 Tage 

Solange Erreger im 
Stuhl ausgeschieden 
werden. 

48 Stunden nach klinischer 
Genesung (und Abklingen des 
Durchfalls bzw. des  
Erbrechens). 
Durchführung von Stuhlunter-
suchungen nach Ermessen des 
Gesundheitsamtes. 

Nicht erforderlich, solange 
keine enteritischen Symp-
tome auftreten. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt.  
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der viralen 
Darminfektionen im 
Freistaat Sachsen 

Epstein-Barr-
(EBV)-
Infektion  
(Infektiöse 
Mononucleose) 

5 bis 12 Tage 
(selten bis 8 
Wochen) 

Solange Erreger im 
Speichel und Rachen-
sekret ausgeschieden 
werden. 

Nach klinischer Genesung. Nicht erforderlich, solange 
keine fiebrige Angina auf-
tritt. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 

Haemophilus- 
influenzae-
Meningitis o-
der  
-Epiglottitis 

Nicht genau 
bekannt. 

Bis zu 24 Stunden 
nach Beginn einer 
Antibiotikatherapie 
(entsprechend den 
Ergebnissen einer an-
timikrobiellen  
Testung). 

Nach klinischer Genesung und 
nach Abschluss der Chemothe-
rapie. Schriftliches ärztl. Attest 
erforderlich.  

Vollständig geimpfte Kinder 
zwischen dem 1. und 5. Le-
bensjahr unterliegen keiner 
Absonderung und keiner 
Chemoprophylaxe. 
Bei Chemoprophylaxe: 
Asymptomatische Personen  
können nach Beendigung der 
Chemoprophylaxe zugelas-
sen werden. 
Ohne Chemoprophylaxe: 
Zulassungsverbot für 7 Tage. 

Rifampicin 4 Tage; 
bei Schwangeren ggf. 
Ceftriaxon. 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der invasi-
ven Meningokokken-
und Haemophilus in-
fluenzae b-Erkran-
kungen einschl.  
Meningitiden im Frei-
staat Sachsen  

 



 
Krankheit Inkubations- 

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Hand-Fuß-
Mund-
Krankheit 
(Coxsackie A- 
bzw. Enterovi-
rus 71 -  
Infektionen) 

2 bis 6 Tage Solange Erreger im 
Speichel, Stuhl bzw. 
den respiratorischen 
Sekreten  ausgeschie-
den werden. 

Nach klinischer Genesung 
(Abheilung der Bläschen), in 
der Regel nach 7 bis 10 Tagen. 

Nicht erforderlich. Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 

Impetigo  
contagiosa 

2 bis 10 Tage Bis die letzte Efflores-
zenz abgeheilt ist. 

Nach klinischer Abheilung 
oder frühestens 24 Stunden 
nach Beginn einer Chemothe-
rapie. Schriftliches ärztl. Attest 
erforderlich. 

Nicht erforderlich. Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 

Kerato-
conjunctivitis 
epidemica 

5 bis 12 Tage Solange der Erreger in 
Sekreten nachweisbar 
ist, in der Regel bis 2 
Wochen nach Erkran-
kungsbeginn. 

Nach klinischer Genesung. 
Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 

Nicht erforderlich, solange 
keine Symptome einer  
Konjunktivitis auftreten. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
Strenges Hygiene-
regime beachten! 

 



 

Krankheit Inkubation szeit Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf- 
prophylaxe 

Keuchhusten 7 bis 14 Tage 
(bis 28 Tage) 

Beginnt am Ende der 
Inkubationszeit und 
reicht bis zum Stadium 
convulsivum. Auch 
geimpfte Kinder kön-
nen nach Keuchhusten-
kontakt vorübergehend 
Träger von Bordetella 
sein und den Erreger 
abhusten. 

Ohne Chemotherapie: 
3 Wochen nach Auftreten der 
ersten Symptome. 
Mit Chemotherapie:  
7 Tage nach Beginn einer ef-
fektiven Therapie. 
Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 
 

Zulassungsverbot für enge 
Kontaktpersonen i. d. R. 
nicht erforderlich. 
Bei Husten sind mikrobiolo-
gische Untersuchungen an-
gezeigt (PCR-Methode der 
Wahl). 

Für ungeimpfte oder 
unvollständig geimpfte 
Kontaktpersonen Che-
moprophylaxe mit  
Erythromycin für 14 
Tage, mit anderen Ma-
kroliden od. Cotrim-
oxazol. Je nach Impf-
status Inkubationsimp-
fung erwägen! 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung von Pertus-
sis im Freistaat Sachsen

Kopflausbefall Vermehrung d. 
Läuse nach ei-
nem Lebens- 
zyklus (3 Wo.). 

Solange Läuse oder 
vermehrungsfähige/ 
lebendige Nissen  
nachgewiesen werden. 

Nach erfolgreicher Behand-
lung und Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung. 

Nicht erforderlich. 
Inspektion und spezifische 
Haarbehandlung bei engem 
Kontakt anzuraten. 

Keine spezifische Pro-
phylaxe bekannt. 

Krätze 
(Scabies) 

Erstinfektion: 20 
bis 35 Tage;  
Reinfektion: 
wenige Tage. 

Unbehandelt besteht 
während der gesamten 
Krankheitsdauer An-
steckungsfähigkeit 
(durchschnittlich 8 
Wochen).  

Nach Behandlung und klini-
scher Abheilung der befallenen 
Hautareale. Schriftliches ärztl. 
Attest erforderlich.  

Genereller Ausschluss von 
Kontaktpersonen ist nicht 
erforderlich. Aber: ärztliche 
Untersuchung enger Kon-
taktpersonen/ggf. zeitgleiche 
Therapie. 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 



 
Krankheit Inkubation szeit Dauer der  

Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf- 
prophylaxe 

Masern 8 bis 12 Tage bis 
zum Beginn des 
katarrhalischen 
Stadiums,  
14 Tage bis zum 
Ausbruch des 
Exanthems. 

5 Tage vor bis 4 Tage 
nach Auftreten des 
Exanthems.  

Nach Genesung.  
Frühestens 5 Tage nach  
Exanthemausbruch. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 

Nicht erforderlich bei:  
- nachgewiesener Immunität 
  nach einmaliger Impfung  
  oder durchgemachter Erkr.  
- zweimaliger Impfung  
  (auch postexpositionell in- 
  nerhalb 72 Std. nach Exp.)  
Sonstige Personen: 
14 Tage nach Exposition. 

Inkubationsimpfung 
aller empfänglichen 
Personen möglichst 
innerhalb von 3 Tagen 
nach Exposition.  
Ggf auch eine passive 
Immunisierung (bis  
6 Tage nach Expositi-
on).  
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der Masern 
im Freistaat Sachsen 



 
Krankheit Inkubation szeit Dauer der  

Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf- 
prophylaxe 

Meningitis/ 
Sepsis durch 
Meningokok-
ken 

2 bis 5 Tage 
(1 bis 10 Tage)  

Solange Erreger aus 
dem Nasen-Rachen-
raum isoliert werden 
können bzw.  
bis 24 Stunden nach 
Beginn einer Antibio-
tikatherapie. 

Nach klinischer Genesung und 
nach Abschluss der  
Chemotherapie. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 
 

Sorgfältige klinische Über-
wachung während der Inku-
bationszeit.  
Asymptomatische Kontakt-
personen können nach Been-
digung der Chemoprophylaxe 
die Gemeinschaftseinrichtung 
besuchen. 
Bei Ablehnung der  
Chemoprophylaxe: 
Wiederzulassung nach 10 
Tagen bzw. nach 2 negativen 
Nasopharyngealabstrichen in 
3- bis 4-tägigem Abstand.  

Chemoprophylaxe für 
enge Kontaktpersonen 
zu einem Fall einer 
invasiven Meningo-
kokken-Infektion (Ri-
fampicin, ggf. Ceftria-
xon, Ciprofloxacin) 
und (nur bei Sero-
gruppe C) aktive Imp-
fung mit konjugiertem 
Impfstoff. 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung invasiver 
Meningokokken- und 
H.influenzae b- Er-
krankungen einschl. 
Meningitiden im Frei-
staat Sachsen 

Mumps 12 bis 25 Tage 
(16 bis 18 Tage)

7 Tage vor bis 9 Tage 
nach Beginn der  
Parotisschwellung. 

Nach Abklingen der klinischen 
Symptome, frühestens 9 Tage 
nach Auftreten der Paro-
tisschwellung. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich.  

Nicht erforderlich bei: 
- serologisch nachgewie- 
  sener Immunität nach ein- 
  maliger Impfung oder  
  durchgemachter Erkr.  
- zweimaliger Impfung  
  (auch postexpositionell). 
Sonstige Personen:  
18 Tage nach letztem Kon-
takt zum Erkrankten.  

Für exponierte und 
empfängliche Perso-
nen so früh wie mög-
lich Inkubationsimp-
fung. 
 
 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Pest 2 bis 6 Tage, 
bei Lungenpest 
wenige 
Stunden bis 
2 Tage. 

Solange Erreger im 
Punktat, Sputum oder 
Blut nachgewiesen 
werden. 

Nach Abklingen der klinischen 
Symptome und Beendigung 
der Chemotherapie.  
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 

Für 6 Tage mit strenger 
häuslicher Isolierung und 
ärztlicher Überwachung. 

Bei Kontakt zu Lun-
genpest-Kranken oder 
zu Blut, Eiter oder 
Ausscheidungen 
Chemoprophylaxe mit 
Tetrazyklin, Strepto-
mycin oder Chlo-
ramphenicol für 7 
Tage. 

Poliomyelitis 5 bis 14 (-35) 
Tage 

Solange Erreger im 
Stuhl oder Rachensek-
ret ausgeschieden 
werden. 

Frühestens 3 Wochen nach 
Erkrankungsbeginn.  
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 

Nicht erforderlich bei beste-
hendem Impfschutz oder 
nach postexpositioneller 
Impfung, sonst nach 3 Wo-
chen. 

Alle Kontaktpersonen 
(unabhängig vom 
Impfstatus): 1 aktive 
Impfung mit IPV. 

Ringelröteln, 
Erythema  
infectiosum 
(Parvovirus B 
19 - Infektion) 

5 bis 14 Tage 1 Woche vor bis zum 
Auftritt des Exan-
thems. 

Nach Auftreten des  
Exanthems. 
Da Infektionen während der 
Schwangerschaft zu Hydrops 
fetalis und intrauterinem 
Fruchttod führen können, sind 
schwangere Frauen von Er-
krankten und Krankheitsver-
dächtigen abzusondern. 

Nicht erforderlich. Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 

Röteln 14 bis 21  
Tage 

7 Tage vor bis 7 Tage 
nach Exanthemaus-
bruch. 

Nach klinischer Genesung, 
frühestens 7 Tage nach E-
xanthemausbruch. 

Nicht erforderlich.  
Bei Ungeimpften unverzüg-
liches Nachholen der Imp-
fung. 

Für exponierte und 
empfängliche Personen 
so früh wie möglich 
Inkubationsimpfung. 

 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Scharlach 2 bis 4 Tage Unbehandelt bis zu  
3 Wochen,  
ansonsten 24 Stunden 
nach Chemotherapie-
beginn beendet. 

Bei antibiotischer Behandlung 
und ohne Krankheitszeichen 
ab dem 2. Tag, ansonsten nach 
Abklingen der Krankheitssym-
ptome. Schriftliches ärztl.  
Attest erforderlich. 

Ausschluss nicht erforder-
lich. 
Ärztliche Kontrolle für  
7 Tage empfohlen. 

Keine. 
Ausnahme: Kinder mit 
erhöhtem Erkran-
kungsrisiko und Z.n. 
rheumatischem Fieber 
oder Glomerulonephri-
tis haben ein erhöhtes 
Risiko für ein Rezidiv 
und sollten Penicillin 
erhalten. 

Shigellose 1 bis 7 Tage 
(2 bis 4 Tage) 

Solange Erreger aus-
geschieden werden. 
 

Nach klinischer Genesung und 
3 aufeinanderfolgenden nega-
tiven Stuhlproben im Abstand 
von jeweils 2 Tagen.  
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 
 
Ausscheider: 
3 neg. Stuhlproben im Abstand 
von je 2 Tagen. 
Zulassung bedarf der Zustim-
mung des GA. 
 

Bei häuslichem Kontakt bis 
zum Vorliegen von 1-2  
negativen Stuhlbefunden. 
 
Entscheidung des GA 

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung bakt. Darm-
infektionen im Frei-
staat Sachsen 

Tonsillo-
pharyngitis 
einschließlich 
Angina durch 
Streptokokken 

 
 
           siehe Scharlach 
 
 

 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Lungentuber-
kulose (anste-
ckungsfähige) 

Wochen bis 
Monate 

Solange Erreger in 
Untersuchungsmateri-
al nachweisbar sind. 
 
2 bis 3 Wochen nach 
Beginn einer effekti-
ven und überwachten 
antituberkulösen 
Chemotherapie be-
steht praktisch keine 
Ansteckungsfähigkeit 
mehr. 

Frühestens 3 Wochen nach 
Therapiebeginn 
- bei initialem Erregernach-

weis im Sputum 
3 aufeinanderfolgende neg. 
Proben 

- bei initialem Fieber oder 
Husten: > 2 Wochen anhal-
tende Entfieberung od. Ab-
klingen des Hustens; 

- bei nicht kavernöser Tb 
Kinder < 8J. nach deutli-
cher klinischer Besserung 
u. 3 neg. Proben. 

Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 

Nicht erforderlich bei durch 
ärztliche Kontrolle ausge-
schlossener frischer Infek-
tion. 

Chemoprophylaxe 
(primäre Prophyl.): 
Medikamentöse The-
rapie bei Personen 
nach Exposition ge-
genüber M. tuberculo-
sis mit dem Ziel des 
Vermeidens einer In-
fektion bzw. Ausbrei-
tens der Erreger im 
Körper (Behandlung 
nichtinfizierter Perso-
nen, Tuberkulintest 
negativ). 
Chemoprävention 
(sekund. Prophyl.): 
Medikamentöse The-
rapie bei Personen 
nach erfolgter Tuber-
kuloseinfektion mit 
dem Ziel der Verhin-
derung einer Manifes-
tation der Erkrankung 
(Behandlung infizier-
ter Personen bzw. der 
latenten tuberkulösen 
Infektion, Tuberkulin-
test positiv). 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf- 
prophylaxe 

Fortsetzung: 
Lungentuber-
kulose (anste-
ckungsfähige) 

    s. Empfehlungen der 
AG Tuberkulose am 
SMS für Maßnahmen 
des öffentlichen Ge-
sundheitsdienstes bei 
Tuberkulose 

Typhus abdo-
minalis und 
Paratyphus 

3 bis 60 Tage 
(Durchschnitt 
10 Tage) 

Solange Erreger aus-
geschieden werden 
(i.d.R. 21 Tage bei 
Typhus und 14 Tage 
bei Paratyphus ab der 
1. Krankheitswoche). 

Nach klinischer Genesung 
und 3 negativen Stuhlproben 
(Abstand von je 2 Tagen). 
Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 
 

Ausschluss bis zum Vorlie-
gen von 3 aufeinanderfol-
genden negativen Stuhlpro-
ben im Abstand von je 2 
Tagen nach Absonderung 
des Erkrankten. 
 
Individuelle Lösung mit dem 
GA anstreben.  

Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung von Typhus 
abdominalis und Para-
typhus im Freistaat 
Sachsen 

   Ausscheider: 
Zulassungsverbot bis zum 
Vorliegen von 3 aufeinander-
folgenden negativen Stuhl-
proben (Abstand je 2 Tage). 
Bei längerer Ausscheidung 
nach Zustimmung des GA. 

  
 

 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von Kontakt-
personen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Virushepatitis 
 
a) Hepatitis A 
     oder 
     Hepatitis E 

15 bis 50 Tage, 
mittlere Inkuba-
tionszeit:  
25 bis 30 Tage 
 
 

2 Wochen vor und bis 
zu 2 Wochen nach 
Auftreten klinischer 
Symptome; Virusaus-
scheidung über den 
Stuhl erfolgt bereits  
2 Wochen vor Krank-
heitsausbruch und 
erreicht Maximum 
noch vor Auftreten der 
ersten Symptome. 

Nach klinischer Genesung, 
frühestens 2 Wochen nach 
Auftreten der klinischen 
Symptome bzw. 1 Woche 
nach Auftreten des Ikterus. 
Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 

Nicht erforderlich bei: 
- pos. Anti-HAV-IgG- 

Nachweis bzw. pos. 
Anti-HEV-IgG-Nachw. 
durchgemachter serolog. 
gesicherter u. ärztl. bestä-
tigter Hep-A-Erkr. bzw. 
Hep-E-Erkrankung  

- nach durchgeführter Im-
munglobulinprophylaxe, 
wenn diese nicht später als 
14 Tage nach Exposition 
erfolgte    

- nach durchgeführter 
postexp. aktiver Immuni-
sierung bzw. Simultan-
prophylaxe. 

Ansonsten Ausschluss er-
forderlich für 28 Tage. 

Postexpositionelle 
aktive Schutzimpfung 
der Kontaktpersonen. 
Liegt die frühestmög-
liche Exposition län-
ger als 72 Stunden 
zurück, so ist die 
gleichzeitige Gabe von 
Gammaglobulin mit 
deklariertem Antikör-
pergehalt angezeigt 
(Simultanprophylaxe). 
 
s. Empfehlungen zur 
Verhütung und Be-
kämpfung der Virus-
hepatitis A im Frei-
staat Sachsen 

 



 
Krankheit Inkubations-

zeit 
Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von  
Kontaktpersonen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

b) Hepatitis B   40 bis 180 
Tage (Durch-
schnitt: 120 
Tage) 

So lange HBsAg, 
HBeAg oder HBV-
DNA nachweisbar.  

Nach Abklingen der klini-
schen Symptome. 
Carrier: ja  
Ausnahme: 
- ungewöhnlich aggressives 

Verhalten,  
- mit Blutungen oder Derma-

titis 
individuelle Entscheidung  
erforderlich. 
 

Nicht erforderlich. Aktive  
Schutzimpfung. 
 

c) Hepatitis C 20 bis 180 
Tage 

Solange HCV-RNA 
nachweisbar. 
Infektiosität auch bei 
alleinigem Nachweis 
von HCV-Ak mög-
lich. 
 

Siehe Hepatitis B 
 

Nicht erforderlich. Keine wirksame Pro-
phylaxe bekannt. 
 
 

Windpocken 14 bis 16 Tage 
(8 bis 28 Tage) 

Ab 2 Tage vor Aus-
bruch bis ca. 5 Tage 
nach Auftreten der 
letzten frischen Blä-
schen (nach letztem 
Schub).  

Nach Eintrocknen 
der letzten Effloreszenzen. 
Schriftliches ärztl. Attest  
erforderlich. 
 

Nicht erforderlich. Postexp. Prophylaxe 
durch Inkubationsimp-
fung oder Immun-
globulingabe (Varizella-
Zoster-Ig) möglich.  
Chemoprophylaxe mit 
Aciclovir möglich. 

 
 
 
 



Krankheit Inkubations-
zeit 

Dauer der  
Ansteckungsfähig-
keit 

Zulassung nach Krankheit/ 
Ausscheider 

Ausschluss von  
Kontaktpersonen 

Postexpositionelle 
Chemo- bzw. Impf-
prophylaxe 

Herpes zoster  Reaktivierung 
des Virus nach 
Jahren (endoge-
nes Rezidiv). 

Ab 2 Tage vor Aus-
bruch bis ca. 5 Tage 
nach Auftreten der 
Bläschen, aber: gerin-
ge Kontagiosität, da 
nur die virushaltige 
Bläschenflüssigkeit 
infektiös ist.  

Nach Eintrocknen 
der Bläschen.  
Schriftliches ärztl. Attest er-
forderlich. 

Nicht erforderlich. Siehe Windpocken. 

 
 
Bearbeiter:  Dr. med. D. Beier     LUA Chemnitz 
   DM G. Höll      LUA Dresden 
   Dr. med. S.-S. Merbecks    LUA Chemnitz 
   Dr. med. I. Ehrhard     LUA Dresden 
   AG Infektionsschutz des Landesverbandes 
   Sachsen der Ärzte und Zahnärzte des ÖGD 
   (Lt. Dr. med. S. Hebestreit) 
 


